
  

Antrag auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe 

- Schulbedarf - 

 

Angaben zur/zum Erziehungsberechtigten bzw. zur/zum volljährigen Antragssteller/in  

Vorname und Name:        

Straße:        

PLZ und Ort:       

 

Telefonnummer bzw. 

E-Mail-Adresse:       

   

Angaben zum Leistungsberechtigten 

Ich/Wir erhalten zur Zeit folgende Leistungen und beziehen keine Ausbildungsvergütung: 

    Wohngeld und Kindergeld (bitte aktuellen Wohngeldbescheid und Kontoauszug über Kindergeld beifügen)  

    Kinderzuschlag (bitte aktuellen Bescheid beifügen)  

Nummer der Bedarfsgemein-

schaft bzw. Aktenzeichen:        

für Schülerin/Schüler 
 

      
 

      
 

      
 

 (Vorname)  (Nachname)  (Geburtsdatum)  
 

Es wird Schulbedarf als ergänzende Leistung beantragt. 
Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei Schülerinnen und Schülern 100 EUR zum 

1. August und 50 EUR zum 1. Februar eines jeden Jahres berücksichtigt. Für den August beziehungsweise Feb-
ruar muss Wohngeld oder Kinderzuschlag nachgewiesen werden. 
 

Schule – eine aktuelle Schulbescheinigung liegt bei   wird nachgereicht    
Bei der Antragstellung vor Beginn des Schuljahres muss die Schulbescheinigung ausweisen, dass die Schule vo-
raussichtlich noch im nächsten Schuljahr besucht wird. 
 

             
(Bezeichnung)  (Klasse/Gruppe) 

      
(Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

Ergänzende Angaben zum Leistungsberechtigten 
 

      
Name des Kontoinhabers 

      
Bankverbindung (Name der Bank)  

      
(IBAN-Nummer) 

      
(BIC) 

      
Kontonummer 

      
Bankleitzahl 

      
Verwendungszweck 
 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt. 

Bei unrichtigen Angaben können die Leistungen zurückgefordert werden. 

 

        
(Ort, Datum)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r bzw. volljährige/r  

Antragsteller/in) 

 
Hinweis: Die Daten unterliegen dem Sozialdatenschutz. Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a bis 67c 

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) nur für die oben genannten Leistungen erhoben. 
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